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1 Grundsätzliches 
Der Vortragende soll sich selbstständig und eigenverantwortlich in ein nicht im 
Unterricht behandeltes Thema einarbeiten und seine so gewonnenen 
Erkenntnisse im Rahmen eines min. 20 Minuten dauernden Vortrages darstellen. 
Beurteilt wird deshalb insbesondere inwieweit der Vortragende eigenständig 
agiert hat, wie viele eigene Ideen er entwickelt hat, wie weit die Inhalte seines 
Vortrages über den vom Schulbuch gesetzten Rahmen hinausgehen. Im 
Folgenden sollen darüber hinaus noch einige Kriterien genannt werden, die bei 
der Beurteilung eines Vortrages zur Anwendung kommen. Die Liste hat keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Leider kann auch bei strikter Beachtung der im 
Folgenden aufgeführten Punkte ein nur mäßiger Vortrag entstehen, denn die 
wesentliche Voraussetzung für das Gelingen ist es, dass der Vortragende Spaß, 
Freude und Begeisterung für seine Arbeit mitbringt. Gelingt es dem Vortragenden 
auch noch, diese Emotionen auf seine Zuhörer zu übertragen, dann wird alles 
gut. 
 

2 Beurteilung der fachlichen Kenntnisse 
- Werden die für das Thema wichtigen Fakten, Methoden beherrscht 
- Sind Zusammenhänge, Verbindungen zu anderen Themen erkannt worden, 

können sie klar dargestellt werden 
- Kann die Bedeutung des Themas innerhalb des Faches dargestellt werden 
Die Kenntnisse werden in der Regel durch ein Fachgespräch im Anschluss an 
den Vortrag nachgewiesen 

 

3 Beurteilung der didaktischen Aufbereitung 
- Wurde alles Wichtige gesagt? 
- Wurde es in einer sinnvollen Reihenfolge gesagt? 
- Wurde nichts Unwichtiges gesagt? 
- War alles Gesagte richtig? 

 

4 Beurteilung der methodischen Gestaltung 
- Wurde eine geeignete Fachsprache gewählt 
- War die Gestaltung des Tafelbildes, der Folien, ... ansprechend, angemessen 
- Waren Auswahl und Darstellung der dargebotenen Beispiele, Anwendungen, 

Versuche angemessen 
 

5 Beurteilung der schriftlichen Zusammenfassung 
Die schriftliche Zusammenfassung des Vortrages beträgt nicht mehr als 3 Seiten. 
Sie wird spätestens am Tage des Vortrages abgegeben. 
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